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Steuerinformationen für den Monat August 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat August 2010.

Weniger Netto vom Brutto, so lautet das Fazit der Gesundheitsreform. Welche Zusatzbelas-
tungen auf die Beitragszahler ab 2011 zukommen sollen, haben wir für Sie zusammengestellt.  

Kapitalanleger dürfte ein Urteil des Finanzgerichts Hamburg interessieren, wonach die güns-
tige Vermutung der Überschusserzielungsabsicht grundsätzlich auch bei einer Investition in 
einen geschlossenen Immobilienfonds zugrunde zu legen ist. Soweit kein Steuerstundungs-
modell vorliegt, können Fondsanleger also Verluste mit anderen Einkünften verrechnen.  

Gesellschafter von Kapitalgesellschaften sollten wissen, dass Erwerbsaufwendungen, die 
im Zusammenhang mit wesentlichen Kapitalbeteiligungen stehen, ohne Abzugsverbot gel-
tend gemacht werden können, wenn der Steuerpflichtige keinerlei Einnahmen durch seine 
Beteiligung erzielt hat. Zu beachten ist aber auch, dass die Finanzverwaltung ab 2011 eine 
profiskalische Änderung anvisiert. Verluste sollten folglich noch im Veranlagungszeitraum 
2010 geltend gemacht werden.

Arbeitgeber sollten beachten, dass das bislang bis Ende 2010 befristete Kurzarbeitergeld 
um 15 Monate bis Ende März 2012 verlängert wird.

Für Eltern ist von Interesse, dass Kinder, die sich in der Berufsausbildung befinden und 
Zivildienst geleistet haben, beim Kindergeld  über das vollendete 25. Lebensjahr hinaus 
berücksichtigt werden. Der Verlängerungszeitraum entspricht auch dann der kompletten 
Dienstzeit, wenn der Dienst nicht am Monatsersten begann und daher im ersten Monat des 
Zivildienstes noch Kindergeld bezogen wurde.  

Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen 
ergeben, die Sie dem Inhaltsverzeichnis entnehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

ABG-Partner
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Alle Steuerzahler 

Gesundheitsreform: Höhere Kranken-
kassenbeiträge ab 2011 geplant  

Die christlich-liberale Koalition hat sich 
am 6.7.2010 auf eine Gesundheitsreform 
verständigt, die de facto weniger Netto 
vom Brutto bedeutet. Ab 2011 sollen auf 
die Krankenversicherten nämlich höhere 
Beitragssätze und höhere Zusatzbeiträge 
zukommen.  

Beitragssätze 

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Kranken-
versicherung soll ab 2011 von derzeit 14,9 
% auf 15,5 % steigen. Damit wird die Mitte 
2009 vorgenommene Beitragssenkung um 
0,6 % im Ergebnis rückgängig gemacht. 
Der Sonderbeitrag für Arbeitnehmer in 
Höhe von 0,9 % soll weiterhin gelten. 

Die Beiträge verteilen sich wie folgt: 

�� Arbeitnehmeranteil: 8,2 % 
(aktueller Beitragssatz: 7,9 %) 

�� Arbeitgeberanteil: 7,3 % 
(aktueller Beitragssatz: 7,0 %) 

Der Arbeitgeberanteil von 7,3 % soll einge-
froren werden, um die Gesundheitskosten 
von den Arbeitskosten für die Zukunft zu 
entkoppeln. 

Rechenbeispiel: Erhält ein Arbeitnehmer 
einen monatlichen Bruttolohn von 2.000 
EUR, so bedeutet die Beitragssatzerhöhung 
für ihn eine monatliche Mehrbelastung von 
6 EUR (164 EUR statt 158 EUR). Bei einem 
Bruttolohn ab 3.750 EUR (Beitragsbemes-
sungsgrenze) liegt die monatliche Mehrbe-
lastung bei 11,25 EUR (307,50 EUR statt 
296,25 EUR).  

Zusatzbeiträge

Die Krankenkassen sollen von den Versicher-
ten ab 2011 einen Zusatzbeitrag in unbe-
grenzter Höhe verlangen dürfen. Nach der-
zeitiger Regelung ist dieser Beitrag auf 1 % 
des beitragspflichtigen Einkommens be-
schränkt. Die Höchstgrenze liegt bei 37,50 
EUR (1 % von 3.750 EUR) im Monat. 

Übersteigt der Zusatzbeitrag 2 % des in-
dividuellen sozialversicherungspflichtigen 

Einkommens, soll es für Geringverdiener 
einen Ausgleich aus Steuermitteln geben 
- allerdings nur auf Grundlage eines durch-
schnittlichen, nicht des tatsächlich ge-
zahlten Zusatzbeitrags. Nach den jetzigen 
Berechnungen des Bundesversicherungs-
amtes wird der durchschnittliche Zusatz-
beitrag bis 2014 16 EUR nicht übersteigen. 
 
Hinweis: Der Zusatzbeitrag ist nur von Mit-
gliedern zu zahlen. Der Zusatzbeitrag gilt 
somit nicht für mitversicherte Familienmit-
glieder. 
 
Außergewöhnliche Belastung: Künstli-
che Befruchtung mit Fremdsamen

Das Finanzgericht Niedersachsen hat die 
wegen einer inoperablen Sterilität des Ehe-
mannes verursachten Aufwendungen für 
eine künstliche Befruchtung der Ehefrau 
mit Fremdsamen als außergewöhnliche Be-
lastung anerkannt. 

Das Finanzgericht ist damit der bislang 
vorherrschenden Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs entgegengetreten, wonach 
Maßnahmen zur Fortpflanzung nur dann als 
außergewöhnliche Belastungen abziehbar 
sind, wenn eine homologe künstliche Be-
fruchtung mit dem Samen des Ehemannes 
oder festen Partners durchgeführt wird. 

Die Finanzrichter aus Niedersachsen sind 
der Auffassung, dass Aufwendungen für die 
Übertragung von Spendersamen als außer-
gewöhnliche Belastungen anzuerkennen 
sind, wenn der männliche Partner unter ei-
ner organisch bedingten Sterilität leidet und 
daher nicht in der Lage ist, auf natürlichem 
Weg Kinder zu zeugen. Bei der künstlichen 
Befruchtung mit Fremdsamen handelt es 
sich um eine auf das spezielle Krankheits-
bild des Mannes abgestimmte, medizinisch 
indizierte und ärztlich zulässige Heil- oder 
Therapiemaßnahme. Diese wird mit dem 
Ziel durchgeführt, die Krankheitsfolgen auf-
grund der ungewollten Kinderlosigkeit des 
Paares abzumildern. Insoweit sind die ent-
standenen Heilbehandlungskosten zwangs-
läufig entstanden und steuermindernd zu 
berücksichtigen. 

Das Finanzgericht hält eine Gleichbehand-
lung bei der Unfruchtbarkeit einer Frau mit 
der Zeugungsunfähigkeit eines Mannes un-
ter dem Gesichtspunkt der Leistungsfähig-

keit für geboten. Eine Ungleichbehandlung 
ist sachlich nicht gerechtfertigt und verstößt 
gegen das Grundgesetz. 

Hinweis: Das Finanzgericht hat die 
Revision zugelassen, sodass letztlich der 
Bundesfinanzhof in München zu entschei-
den haben könnte (FG Niedersachsen, 
Urteil vom 5.5.2010, Az. 9 K 231/07). 

Heimkosten: Nur der pflegebedürftige 
Ehegatte ist steuerlich begünstigt

Der Bundesfinanzhof hat jüngst entschie-
den, dass Aufwendungen des nicht pfle-
gebedürftigen Steuerpflichtigen, der mit 
seinem pflegebedürftigen Ehegatten in ein 
Wohnstift übersiedelt, nicht als außerge-
wöhnliche Belastung bei der Einkommen-
steuer abziehbar sind.
 
Im Urteilsfall hatten Ehegatten Wohn-, Ver-
pflegungs- und Betreuungskosten von rund 
51.000 EUR geltend gemacht. Der Ehe-
mann, der auf einen Rollstuhl angewiesen 
war (Grad der Behinderung 90, Merkzei-
chen „aG“), war in die Pflegestufe 1 einge-
ordnet. Die nicht pflegebedürftige Ehefrau 
war ihrem Ehemann ins Wohnstift gefolgt. 
Das Finanzamt ließ von den geltend ge-
machten Kosten nur die auf den Ehemann 
entfallenden Aufwendungen - gekürzt um 
eine sogenannte Hauhaltsersparnis - als 
außergewöhnliche Belastungen zum Abzug 
zu. Die auf die Ehefrau entfallenden Kosten 
berücksichtigte es nicht. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte diese 
Handhabung. Er entschied, dass Aufwen-
dungen des nicht pflegebedürftigen Steuer-
pflichtigen, der mit seinem pflegebedürfti-
gen Ehegatten in ein Wohnstift übersiedelt, 
nicht zwangsläufig erwachsen. Allein der 
Umstand, dass die Ehefrau ihrem pflege-
bedürftigen Ehemann in das Heim gefolgt 
ist, begründet noch keine unausweichliche 
Zwangslage. 
 
Hinweis: Die Kürzung der auf den Ehe-
mann entfallenden Heimkosten um eine 
Haushaltsersparnis beanstandete der 
Bundesfinanzhof ebenfalls nicht. Denn ein 
Steuerpflichtiger habe nach Auflösung sei-
nes normalen Haushalts nur Kosten durch 
die Heimunterbringung. Entsprechend 
seien die Unterbringungskosten um eine 
Haushaltsersparnis, die der Höhe nach den 
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ersparten Verpflegungs- und Unterbrin-
gungskosten entspricht und vom Bundes-
finanzhof mit 7.680 EUR angesetzt wurde, 
zu kürzen (BFH-Urteil vom 15.4.2010, Az. 
VI R 51/09). 

Vermieter

Liebhaberei: Zur Einkünfteerzielungs-
absicht bei einer Ferienwohnung

Das Finanzgericht Niedersachsen fasst in 
einem rechtskräftigen Urteil mit Verweis auf 
die bisherige Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs sehr umfangreich die Grundsät-
ze zusammen, wann bei einer Ferienimmo-
bilie die Überschusserzielungsabsicht zu 
überprüfen ist.

Grundsätzlich ist bei einer auf Dauer ange-
legten Vermietungstätigkeit davon auszuge-
hen, dass selbst bei Werbungskostenüber-
schüssen über längere Zeiträume keine 
Liebhaberei vorliegt, sofern die Wohnungen 
ausschließlich an wechselnde Feriengäste 
vermietet und in der übrigen Zeit hierfür 
bereitgehalten werden. Dabei ist es uner-
heblich, ob die Vermietung in Eigenregie 
oder durch Vermittlung über Dritte erfolgt. 
Haben sich die Eigentümer hingegen die 
Selbstnutzung vorbehalten, muss die Ein-
künfteerzielungsabsicht unabhängig davon 
überprüft werden, ob das Domizil in der zur 
Selbstnutzung vorbehaltenen Zeit tatsäch-
lich zur privaten Erholung genutzt wurde 
oder leer stand. Kurzfristige Aufenthalte in 
der Ferienwohnung anlässlich eines Mie-
terwechsels zur Beseitigung von Schäden 
und zum Durchführen von Schönheitsrepa-
raturen sind hingegen keine Selbstnutzung. 
Insoweit tragen die Vermieter die Feststel-
lungslast. 

Hinweis: Muss eine Überschussprognose 
erstellt werden, ist bei der Ermittlung von 
den Ergebnissen auszugehen, die sich nach 
den einkommensteuerrechtlichen Vor-
schriften voraussichtlich ergeben werden. 
Deshalb sind als Werbungskosten nur die 
Aufwendungen einzubeziehen, die auf Zeit-
räume entfallen, in denen die Ferienwoh-
nung an Gäste tatsächlich vermietet oder 
zur Vermietung angeboten und bereitgehal-
ten worden ist. Bei den übrigen Aufwendun-
gen (z.B. Schuldzinsen, Haus- und Grund-
besitzabgaben, Gebäude-Abschreibung 
und Versicherungsbeiträge) erfolgt eine 

Aufteilung auf die Zeit der Vermietung und 
der Selbstnutzung. Dabei ist von einem Pro-
gnosezeitraum von 30 Jahren auszugehen, 
wenn sich nicht aus konkreten Umständen 
eine Befristung der Nutzung etwa durch ei-
nen beabsichtigten späteren Verkauf ergibt 
(FG Niedersachsen, Urteil vom 25.2.2010, 
Az. 11 K 100/08).
 
Kapitalanleger
 
Geschlossene Immobilienfonds: Lieb-
haberei nur in Ausnahmefällen

Finanzverwaltung und Rechtsprechung ge-
hen bei einer dauerhaften Vermietung von 
einer Überschusserzielungsabsicht aus, 
sodass bei Verlusten Liebhaberei nicht ge-
prüft wird. Diese für Hausbesitzer günstige 
Vermutung gilt nach einem aktuellen Urteil 
des Finanzgerichts Hamburg grundsätzlich 
auch bei einer Investition in einen geschlos-
senen Immobilienfonds. 

Ertragsplanung laut Prospekt

Im Urteilsfall wurde im Anlageprospekt eine 
Ertragsplanung nur für 20 Jahre (mit an-
schließender Liquidation) vorgenommen. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts kann 
daraus aber nicht gefolgert werden, dass 
eine von Vornherein zeitlich begrenzte Be-
teiligung beabsichtigt gewesen ist. Ausrei-
chend ist vielmehr, dass der Anleger bei 
Zeichnung seiner Beteiligung durch die Ge-
genüberstellung von prognostizierten Fond-
serträgen und seinen Kreditzinsen mit einer 
positiven Gesamtrendite kalkulieren konnte. 

Etwas anderes könnte sich höchstens dann 
ergeben, wenn die Prognoserechnung im 
Emissionsprospekt von unzutreffenden oder 
unrealistischen Annahmen ausgeht, sodass 
bereits auf der Ebene der Gesellschaft kei-
ne Überschusserzielungsabsicht besteht.

Verlustverrechnung

Fondsanleger können also Verluste mit 
anderen Einkünften verrechnen. Bei nach 
dem 10.11.2005 aufgelegten Fonds sind 
allerdings die im Einkommensteuergesetz 
definierten Regelungen im Zusammenhang 
mit Steuerstundungsmodellen zu beachten, 
wonach eine Verlustverrechnung mit ande-
ren Einkünften ausscheidet. 

Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn 
aufgrund einer modellhaften Gestaltung 
steuerliche Vorteile durch Verlustver-
rechnung erzielt werden sollen. Die Ver-
lustverrechnung ist allerdings nur dann 
ausgeschlossen, wenn innerhalb der An-
fangsphase das Verhältnis der insgesamt 
prognostizierten Verluste zum eingesetzten 
Kapital 10 % übersteigt (FG Hamburg, Urteil 
vom 15.12.2009, Az. 2 K 247/08).

Steuererklärung 2009: Was bedeutet 
die Zeile 108 im Mantelbogen?

Bei der Steuererklärung 2009 wird im Man-
telbogen in der Zeile 108 danach gefragt, 
ob nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu 
Finanzinstituten im Ausland unterhalten wer-
den. Insofern müssen private Kapitalanleger 
mitwirken, wenn sie Geschäftsbeziehungen 
zu Staaten unterhalten, die keine Auskünfte 
in Steuersachen nach dem OECD-Standard 
erteilen (Steueroasen). 

Allerdings hat das Bundesfinanzministeri-
um Anfang 2010 darauf hingewiesen, dass 
sich derzeit alle Steueroasen im Verhältnis 
zu Deutschland kooperativ zeigen. Somit hat 
die Zeile 108 momentan eigentlich keine Be-
rechtigung (BMF-Schreiben vom 5.1.2010, 
Az. IV B 2 - S 1315/08/10001-09).

Freiberufler und Gewerbetreibende

Fahrtenbuch: Keine Anerkennung bei 
widersprüchlichen Tankbelegen
 
Fahrtenbücher mit geringen Fehlern wer-
den noch anerkannt. Treten jedoch bei einer 
Vielzahl von Eintragungen in einer gewissen 
Regelmäßigkeit und Ähnlichkeit Fehler auf 
und ergeben sich zudem zu den Tankbele-
gen offenkundige Widersprüche, so ist das 
für das betreffende Kalenderjahr geführte 
Fahrtenbuch insgesamt als nicht ordnungs-
gemäß zu verwerfen. 

Diesem Tenor des Finanzgerichts Nürnberg 
lagen Erkenntnisse einer Lohnsteuer-Au-
ßenprüfung bei einer Gesellschafter-Ge-
schäftsführern einer GmbH mit einem Fir-
menwagen zugrunde. Teilweise gab es über 
mehrere Wochen keine Tankbelege, obwohl 
der Wagen laut Fahrtenbuch benutzt wurde. 
Darüber hinaus lagen Tankbelege von Or-
ten vor, für die kein Eintrag im Fahrtenbuch 
erkenntlich war. Nach Gegenüberstellung 
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der vorgelegten Tankbelege mit den auf-
gezeichneten Fahrten ergab sich in einem 
Jahr ein Benzinverbrauch von 7,5 Liter pro 
100 km und im Folgejahr von 14 Liter. 
 
Hinweis: Das Urteil bestätigt die aktuelle 
Tendenz, wonach sich Betriebsprüfer und 
Lohnsteueraußenprüfer die Tankquittungen 
genauer anschauen. So schauen sich die 
Prüfer Einzeleintragungen an, die Fehler 
oder Widersprüche zu den Belegen aufwei-
sen. Klassisches Beispiel ist die im Fahr-
tenbuch eingetragene berufliche Fahrt in 
die Stadt A, obwohl die Tankquittung vom 
gleichen Tag in der Region B ausgestellt 
wurde. Sofern dies mehrmals vorkommt, 
wird die Beweiskraft des Fahrtenbuchs in 
erheblichem Maße in Zweifel gezogen, so-
dass es der Besteuerung nicht zugrunde 
gelegt werden kann. Wird ein Fahrtenbuch 
nicht ordnungsgemäß geführt, wird der 
Privatanteil bei mindestens 50-prozentiger 
betrieblicher Nutzung anhand der Listen-
preisregelung ermittelt. Ansonsten wird der 
Privatanteil geschätzt (FG Nürnberg, Urteil 
vom 18.2.2010, Az. 4 K 843/2009). 
 
Auswärtstätigkeit: „Frühstücksrege-
lung“ gilt auch für Selbstständige 
 
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein 
stellte aktuell klar, dass die Vereinfachungs-
regelung für die Frühstückskürzung in Höhe 
von 4,80 EUR auch bei den Gewinnein-
kunftsarten, also z.B. für Gewerbetreibende 
und Freiberufler, anzuwenden ist. 

Hintergrund 

Seit dem 1.1.2010 unterliegen Beherber-
gungsleistungen dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 %. Die Steuerermäßigung 
gilt jedoch nicht für Leistungen, die nicht 
unmittelbar der Vermietung dienen. Dazu 
zählen z.B. auch Verpflegungsleistungen 
wie das Frühstück.
 
Nach einem Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums ist die bis Ende 2009 gel-
tende lohnsteuerliche 4,80 EUR-Regelung 
weiterhin zulässig, sofern das Frühstück 
auf der Rechnung in einem Sammelposten 
ausgewiesen wird. Die positive Folge: Der 
Frühstücks-Wert kann vom Pauschbetrag 
für Verpflegungsmehraufwendungen abge-
zogen werden, sodass dem Arbeitnehmer 
ein Betrag von 19,20 EUR (24 EUR abzüg-

lich 4,80 EUR) zusätzlich zur Übernachtung 
steuerfrei erstattet werden kann (FinMin 
Schleswig-Holstein vom 8.4.2010, Az. VI 
304 - S 2145 - 110; BMF-Schreiben vom 
5.3.2010, Az. IV D 2 - S 7210/07/10003, 
IV C 5 - S 2353/09/10008). 

Gesellschafter und Geschäftsführer 
von Kapitalgesellschaften

Abzugsverbot bei Aufgabeverlusten: 
Verwaltung macht einen Rückzieher

Die Ungewissheit ist zu Ende. Nachdem das 
Bundesfinanzministerium seinen Nichtan-
wendungserlass brandaktuell zurückgezo-
gen hat, können Erwerbsaufwendungen, 
die im Zusammenhang mit wesentlichen 
Kapitalbeteiligungen stehen, ohne Abzugs-
verbot geltend gemacht werden, wenn der 
Steuerpflichtige keinerlei Einnahmen durch 
seine Beteiligung erzielt hat. 

Hintergrund
 
Grundsatz: Veräußert ein Gesellschafter 
seine wesentliche Beteiligung (mindestens 
1 %) an einer Kapitalgesellschaft, ist die 
Veräußerung nur zu 60 % steuerpflichtig. 
Da der Veräußerungspreis zu 40 % steu-
erfrei ist, können Aufwendungen, die mit 
den Betriebsvermögensmehrungen oder 
Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen, auch nur zu 60 % abgezogen 
werden. 

Das vorgenannte Teileinkünfteverfahren 
gilt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
jedoch nicht, wenn der Steuerpflichtige 
keinerlei Einnahmen durch seine Beteili-
gung erzielt hat. Die Folge: Erwerbsauf-
wendungen (z.B. Anschaffungskosten oder 
Veräußerungskosten) können ohne Abzugs-
beschränkung geltend gemacht werden. 
Diese Sichtweise teilte das Bundesfinanz-
ministerium nicht und belegte das Urteil mit 
einem Nichtanwendungserlass. Nur kurze 
Zeit danach bestätigte der Bundesfinanzhof 
seine Auffassung erneut und kritisierte in 
dem Beschluss die Auffassung der Finanz-
verwaltung. 

Durch das aktuelle Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums hat die Finanzverwaltung 
ihren Nichtanwendungserlass aufgehoben. 
Dies bedeutet schlussendlich, dass Steu-
erpflichtige ihre Erwerbsaufwendungen in 

vergleichbaren Fällen vollumfänglich steu-
erlich geltend machen können.  

Profiskalische Änderung
ab 2011 anvisiert

Aus dem Schreiben geht hervor, dass die 
ursprüngliche Verwaltungsauffassung durch 
das Jahressteuergesetz 2010 gesetzlich 
verankert werden soll. Zukünftig wird 
vermutlich die Absicht zur Erzielung von 
Einnahmen ausreichen. Ob der Steuerpflich-
tige durch seine Beteiligung tatsächlich 
Einnahmen erzielt hat, ist somit unbedeu-
tend (BMF-Schreiben vom 28.6.2010, Az. IV 
C 6 - S 2244/09/10002).  

Personengesellschaften und deren Ge-
sellschafter

Schwesterpersonengesellschaften: 
Übertragung zu Buchwerten möglich?

Können Wirtschaftsgüter zwischen beteili-
gungsidentischen Schwesterpersonenge-
sellschaften steuerneutral (also zu Buch-
werten) übertragen werden? Die Meinung 
des Bundesfinanzhofs ist hierzu alles an-
dere als einheitlich:

�� Urteil des 1. Senats des Bundesfinanzhofs 
vom 25.11.2009: Werden Wirtschaftsgü-
ter aus dem Gesamthandsvermögen ei-
ner Personengesellschaft unentgeltlich in 
das Gesamthandsvermögen einer betei-
ligungsidentischen Schwesterpersonen-
gesellschaft übertragen, sind die stillen 
Reserven zu versteuern. Eine Übertra-
gung zu Buchwerten ist folglich ausge-
schlossen. Begründung: Es gibt keine 
ausdrückliche Regelung, wonach dieser 
Vorgang steuerneutral ist. 
�� Beschluss des 4. Senats des Bundesfi-
nanzhofs vom 15.4.2010: Nach Ansicht 
des 4. Senats spricht vieles dafür, dass 
die Übertragung zwischen beteiligungs-
identischen Schwesterpersonengesell-
schaften steuerneutral, also zu Buchwer-
ten, möglich ist. Begründung: Nach einer 
Vorschrift im Einkommensteuergesetz 
kann ein Wirtschaftsgut von einem Be-
triebsvermögen in ein anders Betriebs-
vermögen desselben Steuerpflichtigen 
zu Buchwerten überführt werden. Diese 
Vorschrift sei bei beteiligungsidentischen 
Schwesterpersonengesellschaften ana-
log anzuwenden. 
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Hinweis: Weicht ein Senat von einer Ent-
scheidung eines anderen Senats ab, setzt 
dies grundsätzlich voraus, dass bei dem 
Senat, von dessen Entscheidung abgewi-
chen werden soll, angefragt wird, ob die-
ser an seiner Rechtsauffassung festhält. 
Hält der Senat an seiner Rechtsauffassung 
fest, muss der Große Senat des Bundes-
finanzhofs entscheiden. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn - wie vorliegend der Fall - die 
abweichende Rechtsauffassung in einem 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 
(AdV-Verfahren) ergeht. Sollte sich der 4. 
Senat jedoch auch in der Hauptsache mit 
dem Streitfall befassen, wird letztlich wohl 
der Große Senat entscheiden müssen (BFH-
Beschluss vom 15.4.2010, Az. IV B 105/09; 
BFH-Urteil vom 25.11.2009, Az. I R 72/08). 

Umsatzsteuerzahler

Erben: Vermögensverwertung des
Erblassers ist umsatzsteuerpflichtig  

In einem aktuellen Urteil entschied der Bun-
desfinanzhof, dass durch die Verwertung der 
Unternehmensgegenstände des Erblassers 
bei den Erben auch ohne eigenunternehme-
rische Betätigung Umsatzsteuer anfällt. 

In dem Streitfall veräußerten die Erben einen 
Pkw, den der Erblasser seinem Unternehmen 
zugeordnet und für den er den Vorsteuerab-
zug geltend gemacht hatte. Die Erben führ-
ten das Unternehmen des Erblassers nicht 
fort und gingen daher von einer nicht um-
satzsteuerpflichtigen Veräußerung aus. 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof und 
würdigte den Verkauf als umsatzsteuer-
pflichtiges Liquidationsgeschäft. Hinsichtlich 
der vom Erblasser noch nicht abgewickelten 
umsatzsteuerlichen Rechtspositionen ist ein 
Erbe nämlich wegen der Gesamtrechtsnach-
folge als Unternehmer anzusehen. 

Hinweis: Das Urteil ist insbesondere des-
wegen von Interesse, weil es der bisherigen 
Ansicht der Finanzverwaltung widerspricht. 
Führen die Erben das Unternehmen des 
Erblassers nicht fort, ging die Finanzverwal-
tung nämlich bislang davon aus, dass es 
weder beim Erblasser noch bei den Erben 
zur umsatzsteuerlichen Schlussbesteue-
rung des Unternehmensvermögens kommt 
(BFH-Urteil vom 13.1.2010, Az. V R 24/07). 

Ist-Besteuerung: Liquiditätsvorteile 
nutzen 

Durch das Soll-Besteuerungsprinzip (Be-
steuerung nach vereinbarten Entgelten) hat 
der Unternehmer die Umsatzsteuer bereits 
mit der Leistungsausführung und nicht erst 
mit der Vereinnahmung des Entgelts an den 
Fiskus abzuführen. Dies kann die Liquidität 
des Unternehmers unter Umständen erheb-
lich belasten.

Davon abweichend kann auf Antrag eine 
Umsatzbesteuerung auch erst im Verein-
nahmungszeitpunkt (Ist-Besteuerung) erfol-
gen, und zwar dann, wenn eine der nachfol-
genden Alternativen erfüllt ist:

�� Der Gesamtumsatz des Vorjahres hat 
nicht mehr als 500.000 EUR betragen. 

�� Bei den Einkünften handelt es sich um 
freiberufliche Einkünfte. 

�� Der Unternehmer ist von der Buchfüh-
rungspflicht befreit.

Auch umsatzsteuerpflichtige Vermieter 
können von der Ist-Besteuerung profitieren, 
wenn die Umsatzgrenze von 500.000 EUR 
nicht unterschritten wird. Liegen die Um-
sätze hingegen über dieser Grenze, kommt 
nach einem aktuellen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs nur die Besteuerung nach verein-
barten Entgelten in Betracht. 

Die Alternative „Befreiung von der Buch-
führungspflicht“ setzt nach Auffassung 
des Bundesfinanzhofs eine grundsätzliche 
Buchführungspflicht voraus, was nur bei 
Gewerbetreibenden sowie Land- und Forst-
wirten der Fall ist. Da Einkünfte aus der Ver-
mietung und Verpachtung nicht der Buch-
führungspflicht unterliegen und daher auch 
nicht von dieser befreit werden können, ist 
eine Ist-Besteuerung nach dieser Variante 
für Vermieter ausgeschlossen (BFH-Urteil 
vom 11.2.2010, Az. V R 38/08).

Arbeitgeber 

Kurzarbeitergeld: Verlängerung bis 
März 2012

Der Bundestag hat dem Beschäftigungs-
chancengesetz am 8.7.2010 zugestimmt. 
Dadurch wird das bislang bis Ende 2010 
befristete Kurzarbeitergeld um 15 Monate 
bis Ende März 2012 verlängert.

Hinweis: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
übernimmt beim Kurzarbeitergeld einen Teil 
des Lohns. Ferner trägt die BA in den ersten 
sechs Monaten die Hälfte der Sozialversi-
cherungsbeiträge - ab dem siebten Monat 
sogar komplett (Mitteilung der Bundesre-
gierung vom 8.7.2010).

ELENA: Wirtschaftsminister Brüderle 
denkt über Moratorium nach
 
Infolge des elektronischen Entgeltnachwei-
ses (ELENA) müssen Arbeitgeber seit 2010 
jeden Monat persönliche und teilweise 
hochsensible Daten aller Arbeitnehmer an 
eine zentrale Speicherstelle melden.

Ob der Regelbetrieb tatsächlich in 2012 
starten wird, ist nach den jüngsten Aus-
sagen des Bundeswirtschaftsministers 
Rainer Brüderle mehr als ungewiss. Der 
Wirtschaftsminister will die Speicherung 
der Arbeitnehmerdaten vorerst nämlich 
aussetzen. „Wir müssen verschärft über ein 
Moratorium nachdenken“, sagte Brüderle 
dem Handelsblatt (Montagsausgabe vom 
5.7.2010). Der Deutsche Steuerberaterver-
band e.V. (DStV) begrüßt den Vorstoß von 
Brüderle, u.a. aufgrund der hohen Belas-
tungen der öffentlichen Haushalte (DStV, 
Mitteilung 17/2010 vom 5.7.2010). 

Arbeitslohn: Bei Übernahme des
Beitrags für den Golfklub

Ersetzt der Arbeitgeber seinem Geschäfts-
führer den Beitrag für einen Golfklub, flie-
ßen ihm lohnsteuerpflichtige geldwerte 
Vorteile aus dem Dienstverhältnis zu. Die 
Mitgliedschaft in einem Golfklub betrifft 
nach einem neueren Urteil des Finanzge-
richts Niedersachsen auch dann die Pri-
vatsphäre eines Angestellten, wenn dies 
seinem Beruf förderlich ist, weil sich hier-
über Kontakte mit Kunden anbahnen oder 
Geschäftsbeziehungen intensivieren lassen. 
Ein solcher beruflicher Bezug lässt sich vom 
privaten Bereich nämlich nicht trennen, da 
er oftmals eine Folgewirkung von privaten 
Kontakten und sportlicher Betätigung im 
Verein ist oder weil sich über die geschäft-
lichen Beziehungen hinaus private Freund-
schaften durch eine gemeinsame Mitglied-
schaft entwickeln können. 

Ersetzt daher der Arbeitgeber einem leiten-
den Mitarbeiter solche Beiträge, wendet er 
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ihm Vorteile im Hinblick auf das Arbeitsver-
hältnis zu. Anders könnte die Rechtslage al-
lenfalls dann sein, wenn eine aufgedrängte 
Bereicherung vorliegen würde, der Arbeit-
nehmer sich dem Eintritt in den Verein also 
nicht hätte entziehen können, ohne Nach-
teile in Kauf zu nehmen. Solche Umstände 
sind aber regelmäßig nicht gegeben. 

Hinweis: Grundsätzlich können auch 
Gewerbetreibende Mitgliedsbeiträge in 
privaten Vereinen selbst dann nicht als 
Betriebsausgaben absetzen, wenn diese 
den betrieblichen Interessen dienlich sein 
könnten (FG Niedersachsen, Urteil vom 
25.6.2009, Az. 11 K 72/08). 

Arbeitnehmer

Tarifermäßigung bei Abfindungen: 
Vorjahresgehalt nicht immer relevant

Eine tarifbegünstigte Besteuerung von 
Abfindungen setzt u.a. voraus, dass der 
Steuerpflichtige in dem jeweiligen Veranla-
gungszeitraum einschließlich der Entschä-
digung insgesamt mehr erhält, als er bei 
ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses erhalten würde. Die dafür notwendi-
ge Betrachtung orientiert sich grundsätzlich 
an den Verhältnissen des Vorjahres. 

Wie der Bundesfinanzhof jüngst verdeutlich-
te, gilt eine Vergleichsberechnung am Maß-
stab des Vorjahres allerdings nur für den 
Normalfall, in dem die Verhältnisse des Vor-
jahres auch diejenigen des Folgejahres mit 
großer Wahrscheinlichkeit abbilden. Wenn 
die Einnahmesituation allerdings durch au-
ßergewöhnliche Ereignisse geprägt ist und 
sich daraus keine Vorhersagen für den nor-
malen Verlauf bei Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses ableiten lassen, müssen nicht 
nur das Vorjahr, sondern zusätzlich auch die 
Vorjahre herangezogen werden. 
 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof beanstan-
det es insbesondere bei variablen Gehalts-
komponenten nicht, wenn im Wege einer 
Prognoseentscheidung (auch) auf die Vor-
jahre zurückgegriffen wird (BFH-Urteil vom 
27.1.2010, Az. IX R 31/09). 

Abfindungen: Arbeitgeber schuldet 
grundsätzlich den Bruttobetrag 

Wird dem Arbeitnehmer im Aufhebungs-

vertrag ein Betrag als einmalige Abfindung 
zugesagt, handelt es sich regelmäßig um 
einen Bruttobetrag, wenn eine eindeutige 
Regelung fehlt. 

Unter Hinweis auf eine Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts begründete das 
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz sei-
ne Entscheidung damit, dass im Verhältnis 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer grund-
sätzlich der Arbeitnehmer Schuldner der 
Steuerforderung ist. Etwas anderes gilt nur 
in Ausnahmefällen, nämlich wenn der klar 
erkennbare Parteiwille dahingeht, dass den 
Arbeitgeber die Steuerlast treffen soll. 

Hinweis: Um spätere Streitigkeiten und 
Schwierigkeiten bei der Abrechnung zu 
vermeiden, sollte die Abfindung eindeutig 
als Bruttozahlung bezeichnet werden (LAG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.12.2009, Az. 
8 Sa 515/09; BAG, Urteil vom 16.6.2004, 
Az. 5 AZR 521/03).

Abschließende Hinweise

Für Eltern: Kindergeldbezug verlängert 
sich um die Dauer des Zivildienstes
 
Ein Kind, das sich in der Berufsausbildung 
befindet und Zivildienst geleistet hat, wird 
beim Kindergeld über das vollendete 25. Le-
bensjahr hinaus berücksichtigt. Der Verlän-
gerungszeitraum entspricht auch dann der 
kompletten Dienstzeit, wenn der Dienst nicht 
am Monatsersten begann und daher im ers-
ten Monat des Zivildienstes noch Kindergeld 
bezogen wurde. 

Damit widerspricht der Bundesfinanzhof der 
Finanzverwaltung und führt aus, dass der 
Gesetzeswortlaut nicht zulasten der Eltern 
eingeschränkt werden darf. Dem Gesetz 
lässt sich nämlich weder eine Beschränkung 
dieser Verlängerung noch ein Verbot der 
Doppelberücksichtigung entnehmen. 

Hinweis: Bereits in 2008 entschied der 
Bundesfinanzhof, dass die gesamte Wehr-
dienstzeit auch dann zu berücksichtigen ist, 
wenn der Dienst wegen des davor liegen-
den Wochenendes erst am Dritten des Mo-
nats angetreten und daher im ersten Monat 
des Wehrdienstes noch Kindergeld bezogen 
wurde (BFH-Urteil vom 20.5.2010, Az. III R 
4/10; BFH-Urteil vom 27.8.2008, Az. III R 
88/07, BFH/NV 09, 132).

Zweitwohnungsteuer: Erhebung auch 
in „Kinderzimmerfällen“ zulässig 
 
Städte (in den Urteilsfällen Aachen und 
Berlin) dürfen von einem Studenten für sei-
ne am Studienort angemietete Wohnung 
Zweitwohnungsteuer erheben, wenn er an-
dernorts mit Hauptwohnsitz bei den Eltern 
gemeldet ist, obwohl er dort nur ein Kinder-
zimmer bewohnt. 

Es ist insoweit unerheblich, ob der Inhaber 
einer Zweitwohnung auch verfügungsbe-
rechtigter Inhaber der Erstwohnung ist, so 
der Tenor des Bundesverfassungsgerichts 
und des Bundesfinanzhofs. Entscheidend 
ist allein, dass mit der Erstwohnung das 
Grundbedürfnis Wohnen als Teil des per-
sönlichen Lebensbedarfs abgedeckt wird. 
Deshalb muss die Erstwohnung auch keine 
eigene Kochnische enthalten und kann le-
diglich ein Kinderzimmer sein. 

Hinweis: Bemessungsgrundlage der 
Zweitwohnungsteuer ist grundsätzlich die 
aufgrund des Mietvertrages geschuldete 
Nettokaltmiete (BFH-Urteil vom 17.2.2010, 
Az. II R 5/08; BverfG, Urteil vom 17.2.2010, 
Az.1 BvR 529/09). 

Verzugszinsen

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist 
seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB anzuwenden. Die Höhe wird je-
weils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu 
bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszins-
satzes nach dem Diskontsatz-Überleitungs-
gesetz (DÜG) getreten. 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 
1.7.2010 bis zum 31.12.2010 beträgt 
0,12 Prozent. Damit ergeben sich folgende 
Verzugszinsen: 

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 
5,12 Prozent 
�� für einen grundpfandrechtlich gesi-
cherten Verbraucherdarlehensver-
trag (§ 497 Abs. 1 BGB): 2,62 Prozent 
�� für den unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 
8,12 Prozent

Die für die Berechnung der Verzugszinsen 
anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in 
der Vergangenheit: 

�� vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 % 
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�� vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 % 
�� vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 % 
�� vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 % 
�� vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 % 
�� vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 % 
�� vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 % 
�� vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 % 
�� vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 % 
�� vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 % 
�� vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 % 
�� vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 % 
�� vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 % 
�� vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 % 
�� vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 % 
�� vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 % 
�� vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 % 
�� vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 % 
�� vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 % 
�� vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 %

 
Steuertermine im Monat August 2010
 
Im Monat August 2010 sollten Sie fol-
gende Steuertermine beachten:
 
Umsatzsteuerzahler ((Monatszahler): An-
meldung und Zahlung von Umsatzsteuer 
- mittels Barzahlung - bis zum 10.8.2010 
und - mittels Zahlung per Scheck - bis zum 
7.8.2010. 

Lohnsteuerzahler (Monatszahler): Anmel-
dung und Zahlung von Lohnsteuer - mit-
tels Barzahlung - bis zum 10.8.2010 und 
- mittels Zahlung per Scheck - bis zum 
7.8.2010. 

Gewerbesteuerzahler: Zahlung - mit-
tels Barzahlung - bis zum 16.8.2010 und 
- mittels Zahlung per Scheck - bis zum 
13.8.2010.

Grundsteuerzahler: Zahlung - mittels Bar-
zahlung - bis zum 16.8.2010 und - mittels 
Zahlung per Scheck - bis zum 13.8.2010.

Bei der Grundsteuer kann die Gemein-
de abweichend nach dem vierteljährigen 
Zahlungsgrundsatz gemäß § 28 Abs. 2 
GrStG verlangen, dass Beträge bis 15 EUR 
auf einmal am 16.8.2010 und Beträge 
bis einschließlich 30 EUR je zur Hälfte am 
15.2.2010 und am 16.8.2010 zu zahlen 
sind. Auf Antrag kann die Grundsteuer auch 
jeweils am 1. Juli in einem Jahresbetrag 
entrichtet werden.

Bitte beachten Sie: Die für alle Steuern 
geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei 
einer verspäteten Zahlung durch Überwei-
sung endet am 13.8.2010 für die Umsatz- 
und Lohnsteuerzahlung und am 19.8.2010 
für die Gewerbe- und Grundsteuerzahlung. 
Es wird an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass diese Zahlungsschon-
frist ausdrücklich nicht für Barzahlung und 
Zahlung per Scheck gilt! 

Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es je-
doch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.
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